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Das neue VVG (Versicherungsvertragsgesetz ) ist da. Nach 100 Jahren wurde das VVG endlich komplett 
überarbeitet und wesentlich kundenfreundlicher gestaltet. 
 
Für neue Versicherungen gilt das Recht seit dem 01.01.2008 und für bestehende Verträge spätestens ab  
dem 01.01.2009. (Die meisten Versicherer wenden aber ab sofort das neue Recht auf alle Verträge an). 
 
Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Änderungen 
 
Beratungs- und Dokumentationspflicht 
Versicherungsgesellschaft und Versicherungsvermittler sind künftig vor Abschluss eines Vertrages verpflichtet, 
die Versicherungsnehmer in einem nach Beratungsaufwand und Versicherungsprämie angemessenem 
Umfang zu beraten und zu informieren. Die Beratungsgespräche müssen dokumentiert werden. Bei einem 
Beratungsfehler entsteht eine Schadenersatzpflicht. In Ausnahmefällen räumt das neue Recht die Möglichkeit 
eines ausdrücklichen Verzichts des Versicherungsnehmers auf die Beratung ein. Neu ist außerdem, dass sich 
die Beratungspflicht über den Vertragsabschluss hinaus über die gesamte Vertragslaufzeit ausdehnt, sofern 
ein Beratungsbedarf ersichtlich wird. 
 
Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Die vorvertragliche Anzeigepflicht verpflichtet den Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss die Umstände 
anzugeben, nach denen die Versicherungsgesellschaft ausdrücklich in Textform gefragt hat. Der Versiche-
rungsnehmer ist damit vom Risiko einer Fehleinschätzung, ob gewisse Umstände für das versicherte Risiko 
wichtig und erheblich sind, befreit. Das Rücktrittsrecht des Versicherers beschränkt sich auf grob fahrlässige 
und vorsätzliche Anzeigepflichtverletzungen. Die Rechtsfolgen aus der Verletzung einer vorvertraglichen 
Anzeigepflicht verjähren nach spätestens 10 Jahren. 
 
Widerrufsrecht 
Der Gesetzgeber räumt dem Versicherungsnehmer künftig ein zweiwöchiges Widerrufsrecht beim 
Vertragsabschluss ein. Dieses berechtigt den Kunden (privat wie auch gewerblich), sich ohne Angabe von 
Gründen von dem geschlossenen Versicherungsvertrag zu lösen. Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen. 
 
Laufzeit von Versicherungsverträgen 
Grundsätzlich haben beide Parteien die freie Entscheidung, für welchen Zeitraum sie einen 
Versicherungsvertrag abschließen wollen. Neu: Der Versicherungsnehmer ist bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als 3 Jahren berechtigt, den Versicherungsvertrag – unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 
Monaten – zum Ablauf des dritten Jahres und eines jeden darauf folgenden Kalenderjahres, zu kündigen. 
 
Zahlungsverzug der Erstprämie 
Sofern der Versicherungsnehmer den Zahlungsverzug bei der Erst- oder Einmalprämie nicht zu vertreten hat, 
kann der Versicherer künftig nicht mehr zurücktreten. Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur noch mit ausdrücklicher 
Erklärung möglich. 
 
Abschaffung des Grundsatzes der Unteilbarkeit der Prämie 
Sollte der Versicherungsvertrag im Laufe des Versicherungsjahres vorzeitig gekündigt oder durch Rücktritt 
beendet werden, muss der Versicherungsnehmer die Prämie künftig nur noch bis zu diesem Zeitpunkt zahlen 
und nicht – wie bisher – die volle Jahresprämie. 
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Gefahrerhöhung 
Erhöht sich die Gefahr nach Abschluss des Versicherungsvertrages, muss dies dem Versicherungsunter-
nehmen mitgeteilt werden. Neu: Erfolgt die Mitteilung über die Gefahrerhöhung nicht, wird das „Alles oder 
nichts Prinzip“ aufgehoben. Hier gilt: Einfache Fahrlässigkeit führt dazu, dass die Versicherungsgesellschaft 
leisten muss. Grobe Fahrlässigkeit führt zu einer abgestuften Leistung in Abhängigkeit zum Verschulden des 
Versicherungsnehmers. Lediglich der nachweisliche Vorsatz führt dazu, dass der Versicherungsschutz 
verloren geht. 
 
Wegfall des „Alles oder Nichts-Prinzips“ im Versicherungsfall 
Bisher kann ein Versicherungsnehmer, wenn er sich grob fahrlässig verhält (z.B. bewusst Sicherheitsvor-
schriften ignoriert, oder den Aufklärungspflichten nach dem Schadenfall nicht nachkommt) den Versicherungs-
schutz vollständig verlieren. Zukünftig wird der Grad des Verschuldens nach einem abgestuften Modell 
berücksichtigt. Bei leichter Fahrlässigkeit wird die volle Versicherungsleistung und bei grober Fahrlässigkeit 
prozentual ausgezahlt. Bei nachweislichem Vorsatz entfällt nach wie vor der Versicherungsschutz.  
 
Grobe Fahrlässigkeit im Versicherungsfall 
Künftig führt ein grob fahrlässig herbeigeführter Versicherungsfall nicht mehr in jedem Falle zum Verlust des 
Versicherungsschutzes, sondern zu einer prozentualen Kürzung der Leistung – je nach Verschuldungsgrad.  
 
Verjährung und Ausschlussfrist 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag wurden der allgemeinen Verjährungsfrist im 
Zivilrecht angeglichen (3 Jahre). Die bisherige Klageausschlussfrist von sechs Monaten wurde abgeschafft. 
 
 
 
Bremen, Januar 2008 
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